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Kundmachung des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages 

 

Beschluss der Vertreterversammlung des Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertages vom 24.06.2021 

 

Jahr 2021  Veröffentlicht am 30.06.2021

1. Beschluss:  Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes (RL-BA 2015) 

 

1. Beschluss der Vertreterversammlung, mit dem die RL-BA 2015 geändert werden 

Die Vertreterversammlung hat beschlossen: 

Die RL-BA 2015, kundgemacht am 26.09.2020 auf der Homepage des Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertages, zuletzt geändert mit Beschluss der Vertreterversammlung am 25.09.2020, 
kundgemacht am 28.09.2020, werden wie folgt geändert:  

1. § 28 wird wie folgt geändert: 

 a. Abs. 2 entfällt 

 b. Die bisherigen Abs. 3 bis 5 erhalten die Absatzbezeichnungen „2“ bis „4“. 

 c. Im nunmehrigen Abs. 2 entfällt der letzte Satz. 

 d. Der nunmehrige Abs. 4 lautet: 

 „Über die Angaben nach Abs 1, 2 und 3 hinaus ist zusätzlich die Führung einer 
Kurzbezeichnung zulässig.“ 

2. § 54 erhält die Gliederungsüberschrift „12. Teil Der Rechtsanwalt und seine Fortbildung“ und lautet: 

„§ 54. (1) Jeder Rechtsanwalt ist in Erfüllung der Fortbildungsverpflichtung gemäß § 10 Abs 6 RAO 
verpflichtet, seine zur Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse zu erhalten und zu erweitern und auf 
dem neuesten Stand zu halten.  

(2) Die Fortbildungsverpflichtung besteht im Umfang von mindestens 36 Stunden innerhalb eines 
Zeitraumes von 3 Kalenderjahren. Sie hat durch die Teilnahme an facheinschlägigen 
Fortbildungsveranstaltungen (weltweit, sowohl in Form einer Präsenzveranstaltung als auch in digitaler 
Form) oder durch Selbststudium zu erfolgen. Zur Erfüllung des vorgeschriebenen Umfangs kann das 
Selbststudium im Ausmaß von höchstens 18 Stunden herangezogen werden.  

(3) Auf den Umfang der Fortbildungsmaßnahmen kann der mit facheinschlägigen Tätigkeiten als 
Vortragender, Prüfungskommissär, Autor von Fachbeiträgen oder Gesetzesbegutachtungen 
verbundene angemessene Zeitaufwand angerechnet werden. Zu Vortragstätigkeiten und zur Tätigkeit 
als Prüfungskommissär sind auch Vorbereitungszeiten zu zählen. Diese sind pauschal mit dem 2-
fachen der Vortragszeit dieser hinzuzurechnen.  

(4) Der Rechtsanwalt hat die zum Nachweis der Erfüllung der Fortbildungsverpflichtung notwendige 
Dokumentation vorzunehmen. Diese ist bei Anforderung der Rechtsanwaltskammer zu übermitteln. Die 
Rechtsanwaltskammer ist zur Überprüfung der Nachweise und der Dokumentation berechtigt. Zu 
diesem Zweck ist der Rechtsanwalt verpflichtet, der Rechtsanwaltskammer die erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

(5) Die Pflicht zur Dokumentation der Erfüllung der Fortbildungsverpflichtung beginnt mit dem auf die 
erstmalige Eintragung in die Liste der Rechtsanwälte folgenden Kalenderjahr.“ 
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3. § 59 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

„(6) § 54 tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. Die erstmalige Pflicht zur 
Dokumentation gemäß § 54 Abs 4 und der erste Durchrechnungszeitraum gemäß § 54 Abs 2 beginnen 
am 1. Jänner 2022, wobei Fortbildungsmaßnahmen im Zeitraum vom 24. Juni 2021 bis zum 31. 
Dezember 2021 im ersten Durchrechnungszeitraum zu berücksichtigen sind.“ 

 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr. Rupert Wolff 

Präsident 

 

Kundgemacht auf der Homepage des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages 
(www.rechtsanwaelte.at) am 30.06.2021. Sofern nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, treten die 
Änderungen mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. 


